
GEMEINDE OVELGÖNNE         Ovelgönne, 10.01.2022 
Bürgermeister 

 
 

Drucksache Nr. 
 

             23/2022 
 

  

Verwaltungsvorlage 
 

Entscheidung durch      VA  Rat/öff.  Rat/nichtöff.     

   30.03.2022  
 
 

über   Sitzung Nr. Datum 

Ausschuss für Bildung und Familie 3 02.03.2022 

Verwaltungsausschuss 3 22.03.2022 
 

Federführende Dienststelle Nr.  Verfasserin / Verfasser der Vorlage Zeichen 

FB 
 

II Ulrike Mayer  

 
 
 

Betreff 
 
 

Beschlussfassung über den Antrag des Kindertagesstätten-Träger Vier Kirchen 
Ovelgönne für eine Neukonzeptionierung der Kita Neustadt / Einrichten einer Außenstel-
le der Kita Ovelgönne mit einer altersübergreifenden Gruppe. 

 

 

I. Beschlussvorschlag[MU1] 
 

Der Antrag des Kindertagesstätten-Träger Vier Kirchen Ovelgönne für eine Neukonzeptionierung der Kita Neustadt 
wird abgelehnt.  
 

II. Begründung 
 

Die Beschlussfassung über den Antrag zur Einrichtung einer altersübergreifenden Gruppe mit naturpädagogischem 
Konzept in der Außenstelle Neustadt der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt hat der Ausschuss Familie und Bildung 
in das Frühjahr 2022 geschoben (Drucksache 79/21). Um sich ein Urteil über die Bedarfe in der Gemeinde zu 
schaffen ist eine Online-Befragung durch die Gemeindeverwaltung durchgeführt worden. 

 
Der als Anlage 1 beigefügten Auswertung ist zu entnehmen, entsprechen die Rückmeldungen nicht dem Konzept 
einer altersübergreifenden Gruppe als Außenstelle. Lt. Umfrage besteht vielmehr ein Bedarf für eine Krippengrup-
pe und eine Kindergartengruppe. 

 
Die Gemeinde Ovelgönne hat vom Landkreis Wesermarsch und vom Land Niedersachen Fördermittel für die Ein-
richtung von 10 Krippenplätzen erhalten, die im Falle eines Neustarts der Krippe nicht zurückgezahlt werden müs-
sen. Die Auswertung der Geburtenzahlen bestätigt den Bedarf einer weiteren Krippengruppe. 

 
Der Vertrag zwischen der Kirchengemeinde Vier Kirchen und der Gemeinde Ovelgönne zum Betrieb einer Kinder-
tagesstätte „Kastanienbaum“ in der Neustädter Straße 68 in Ovelgönne ruht derzeit. Der Ergänzungsvertrag vom 
01.01.2018 zum Vertrag vom 01.02.2008 regelt den Betrieb über eine Kindergarten-Kleingruppe und eine Krippe. 
Lt. dem NKitaG vom 01.08.2021 gibt es keine Kleingruppen mehr, lt. Auskunft des Kultusministeriums ist die Ent-
fernung zwischen Neustadt und Ovelgönne zu weit. Eine Außenstelle wird nicht genehmigt.  
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Am Standort Neustadt soll daher zum 01.08.2022 eine Krippe und einer Kitagruppe mit naturpädagogischem Kon-
zept eingerichtet werden. Der Träger ist gebeten worden eine Konzeption, sowie einen Haushaltsentwurf anhand 
der in Anlage 2 beigefügten Rahmenbedingungen bis zum 15.02.2022 einzureichen. 

 
Sascha Stolorz 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlage: (1) Auswertung der Umfrage , (2) Rahmenbedingungen Konzept 


